








CLAX Fachverlags GmbH • Josefweg 5 • A-8043 Graz
Tel.: +43 (0) 316 - 32 39 39 • Fax +43 (0) 316 - 32 39 39-32

www.clax.co.at • office@clax.co.at

Katalog gültig ab Juni 2009 • vorbehaltlich Irrtum und Satzfehler • es gelten die AGB der CLAX Fachverlags GmbH und MMM Software Seite 15

Produktkatalog 2009/2010

30010 Kundenkarte Mehrphasenausbildung ab 200 Stück
... informieren Sie all Ihre Kunden über

die Mehrphasenausbildung

30011 Wertschecks Mehrphasenausbildung ab 200 Stück
... binden Sie Ihre Kunden an 

Ihre Fahrschule

30012 Erinnerungskarte 
Mehrphasenausbildung ab 200 Stück
... übernehmen Sie die Terminverwaltung 

für Ihre Kunden
... das Erinnerungsmedium für den Postversand

30020 Brieflose ab 50 Stück
... gewinnen Sie neue Kunden und

zusätzlichen Umsatz

30021 Brieflos-Plakat im Format DIN A3
... zur Bekanntgabe der Gewinne

30030 Rubbellose ab 50 Stück
... gewinnen Sie neue Kunden und

zusätzlichen Umsatz

30031 Rubbellos-Plakat im Format DIN A3
... zur Bekanntgabe der Gewinne

30081 Feedbackbox
... holen Sie sich die Meinung

Ihrer Kunden

30082 Feedbackbox-Plakat
... mit Ihrem Logo in “Du-” oder “Sie-Form”

30083 Feedback-Karte ab 100 Stück
... Karte zum Ausfüllen und Einwerfen

30040 Gutschein-Neutral ab 100 Stück
... zum Verkaufen und Verschenken
... individuell zum Ausfüllen

30060 Wo, wo bist du...? ab 100 Stück
... Karte zur Reaktivierung Ihrer Kunden
... individuell zum Ausfüllen

Kundenbetreuung und Kundengewinnung

Artikel Beschreibung Liefermenge
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CLAX.gebrauchtbörse

Die Idee:
... Aus der Not eine Tugend zu machen ist sicher

für uns alle erstrebenswert.
... Beinahe jede Fahrschule hat Ihre “Not” mit alten, 

gebrauchten aber funktionstüchtigen Produkten.
... Dieser Umstand hat uns schon vor längerer Zeit

auf die Idee einer “Gebrauchtwarenbörse” gebracht.
... Wir wollen Ihnen helfen, diese “alten” Produkte zu 

verkaufen bzw. selbst andere, gebrauchte Produkte
zu erstehen.

... Sie ersparen sich das aufwendige Telefonieren und
Nachfragen und damit sehr viel Zeit.

Wie funktionert es?
... Schreiben Sie bitte an office@clax.co.at oder an

office@mmm-software.at oder stöbern Sie selbst auf
der Homepage von CLAX (www.clax.co.at).

... Senden Sie uns per E-Mail ein Foto des Produktes,
eventuell eine Beschreibung und Ihre Preisvorstellung.

... Wir veröffentlichen Ihr Produkt in der etwa alle 6 Wochen
erscheinenden CLAX.gebrauchtbörse.

... Durch unsere Kontakte wird es möglich sein, einen
Käufer für Ihr Produkt zu finden.

Bitte informieren Sie sich über die
aktuellen Angebote der CLAX.gebrauchtbörse

auf unsere Homepage www.clax.co.at!

Gebrauchtbörse - ein bewährter Service zu Ihrem Nutzen
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Werbepräsente

Sie suchen - wir finden!
Gerne sind wir Ihnen bei der Suche Ihres idealen 

Werbegeschenkes behilflich. 
Teilen Sie uns Ihren Wunsch mit, wir versuchen ihn zu realisieren!

Bitte informieren Sie sich auch
auf unserer Homepage www.clax.co.at!

Als gängige Werbemittel für Ihre Fahrschule können
wir Ihnen empfehlen:

Auf Anfrage viele weitere Werbemittel lieferbar! 

FührerscheintaschenKugelschreiber Feuerzeuge

Collegetaschen Rucksäcke
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Für alle Anregungen und Fragen stehen wir Ihnen gerne während unserer Geschäftszeiten zur Verfügung:

MMM Software: 02262 - 682 683, Montag bis Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr

Clax: 0316 - 32 39 39, Montag bis Donnerstag von 9.00 - 16.00 Uhr, Freitag von 09.00 - 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Michael Maresch                         Dr. Toni Monsberger Wilhelm Spiegl
Geschäftsinhaber MMM Software Geschäftsführer CLAX Vertriebsleitung

0676 326 78 33 0664 340 77 08 0664 512 66 90
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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der CLAX Fachverlag GmbH

§ 1 Allgemeines: Die vorliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (im Folgenden kurz AGB) der Clax Fachverlag
GmbH regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Besteller als Auftraggeber (im Folgenden kurz AG) und der Firma 
Clax Fachverlag GmbH als Auftragnehmer (im Folgenden kurz AN) wobei jede Bestellung nur zu den AGB des AN möglich ist. 

§ 2 Preise: Die einzelnen Preise bzw. Währungen ergeben sich aus dem konkreten Bestellkatalog, wobei die vom AG zu 
tragenden Verpackungs- bzw. Versandkosten darin nicht enthalten sind. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Bei
einer Gesamtwarenbestellung im Wert unter Euro 250,- wird eine Lieferkostenpauschale von Euro 10,- berechnet. Bei einer
Gesamtwarenbestellung im Wert unter Euro 50,- wird eine Lieferkostenpauschale von Euro 7,- berechnet.

1) Die zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung geltende gesetzliche Umsatzsteuer (MwSt.) wird, soweit sie anfällt, in den
Rechnungen gesondert ausgewiesen und ist Bestandteil des Rechnungsbetrages. Die Rechnung ist binnen 14 Tagen ab Erhalt
ohne jeglichen Abzug zur Bezahlung fällig. 

2) Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden Verzugszinsen von 1% pro Monat sohin 12% p.a. verrechnet. Weiters ist der AN
bei Zahlungsverzug berechtigt, Mahnspesen entsprechend der 141. Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche
Angelegenheiten über die Höchstsätze der inkassoinstitutionengebührenden Vergütungen in der jeweiligen Fassung, ersetzt zu
begehren. 

§ 3 Lieferzeit: 
1) Der AN wird sich bemühen, die zugesagten Lieferzeiten einzuhalten. Sofern nicht anders vereinbart, gilt ein Lieferzeitraum von
4 Wochen. Der AG ist zum Rücktritt berechtigt, wenn er schriftlich, ergebnislos eine angemessene Nachfrist von mindestens 
4 Wochen gesetzt hat. Ereignisse höherer Gewalt in der Sphäre des AN verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Vorliegens
der höheren Gewalt mit einer angemessenen Anlaufzeit. Als höhere Gewalt gelten vor allem unvorhersehbare
Fertigungsschwierigkeiten und alle sonstigen Vorkommnisse, die eine Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen,
soweit den AN am Eintritt dieser Ereignisse kein grobes Verschulden trifft. 

2) Die Lieferung mit der verkehrsüblichen Versendungsart (Bahn, Post, Flugzeug) wird vom AG ausdrücklich genehmigt und
erfolgt auf Gefahr des AG, wobei § 6 der AGB davon unberührt bleibt. 

§ 4 Gewährleistung: Mängelrügen können nur innerhalb von 14 Tagen nach Ankunft der Ware schriftlich erhoben werden, 
andernfalls gilt die Ware als mängelfrei angenommen. Der AG hat die Waren unverzüglich nach Erhalt auf Ihre Mängelfreiheit zu
überprüfen. Die Gewährleistung beschränkt sich auf wesentliche und beachtliche Mängel, so dass insbesondere eventuell 
auftretende Rechtschreib-, Grammatik- oder Druckfehler, die sich im üblichen Rahmen bewegen, keinen
Gewährleistungsanspruch rechtfertigen. Werden wesentliche und beachtliche Mängel fristgerecht gerügt, ist der AN verpflichtet,
entweder die mangelhaften Waren auszutauschen oder eine angemessene Preisminderung durchzuführen. Für versehentlich fal-
sche Preisauszeichnungen oder Produktbeschreibungen wird ausdrücklich nicht gehaftet. 

§ 5 Haftung: Der AN ist bei Sachschäden infolge einer Vertragspflichtverletzung, gleich ob eine Haupt- oder Nebenpflicht verletzt
wurde, zu Schadenersatz nur verpflichtet, soweit er grobes Verschulden in Form von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu 
vertreten hat. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt: Sämtliche gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der Preisforderungen durch den
AG im Eigentum des AN. 

§ 7 Allgemeine Bestimmungen: 
1) Die vom AN verwendeten Marken “Smily das Intelligente Lernsystem”, “Fit 2 Drive” sowie “Clax. Europe” sind marken- und 
urheberrechtlich geschützt, so daß jede unbefugte Verwendung dieser Marken bzw. jegliche Art der Nachahmung und
Vervielfältigung der Waren gegen die Schutznormen des Wettbewerbs-, Marken- und Urheberrechts verstößt und daher strafbar
ist. 

2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB rechtsunwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen rechtsgültig.
Etwaige unwirksame Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die den Vertragswillen der Parteien rechtlich zulässigerweise
regeln. Änderungen der AGB bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit ausschließlich der Schriftform. 

3) Auf das vorliegende Vertragsverhältnis kommt ausschließlich österreichisches Recht zur Anwendung. Die Anwendung des 
UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

4) Die Aufrechnung der Preisforderung mit jeglichen Forderungen des AG ist unzulässig. 

5) Für Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis wird ausdrücklich der örtliche Gerichtsstand Graz vereinbart.
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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen MMM Software
1.0 Allgemeines
1.1 Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten mit der Erteilung des Auftrages als vom Auftraggeber anerkannt und rechtsverbindlich. Abweichende
Auftragsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung.
1.2 Gültigkeit von Vereinbarungen - Vereinbarungen müssen schriftlich fixiert sein. Mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn diese von uns schriftlich aner-
kannt werden.
1.3 Preise - Unsere Preise verstehen sich in EURO ohne Umsatzsteuer zu den vereinbarten Zahlungs- und Lieferbedingungen und basieren auf den zur Zeit der
Bestellungsannahme gültigen Preislisten. Preisschwankungen im Materialeinkauf oder Lohnerhöhungen berechtigen uns die Preise zu ändern.                 
1.4 Liefertermine - Alle außerhalb des Machtbereiches des Auftragnehmers liegenden Tatsachen gelten als höhere Gewalt und befreien den Auftragnehmer von der
Lieferverpflichtung, bilden jedoch für den Auftraggeber nicht die Grundlage vom Vertrag zurückzutreten.
Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung oder Konventionalstrafen sind ausgeschlossen, sofern sie nicht ausdrücklich anerkannt wurden.
1.5 Zahlungsbedingungen - Bezüglich Bezahlung gilt 14 Tage netto als Standardzahlungsbedingung sofern nicht anders vereinbart. Bei Zahlungsverzug berechnen wir die 
jeweiligen bankmäßig vorgeschriebenen Verzugszinsen, überdies steht uns das Recht zu, von den eingegangenen Lieferverpflichtungen und sonstigen
Vertragsbestimmungen zurückzutreten. Bei nicht pünktlicher Bezahlung steht es uns frei, die Auslieferung anderer Aufträge einzustellen oder für dieselben Vorauszahlung zu
verlangen. Rechnungsreklamationen werden nur innerhalb von 4 Wochen ab Erhalt der Rechnung anerkannt. Scheck und Wechsel gelten erst mit der baren Einlösung als
Zahlung.
1.6 Nichterfüllung des Vertrages - Bei schuldhafter Nichterfüllung des Vertrages durch unseren Vertragspartner sind wir berechtigt, wahlweise auf Erfüllung zu bestehen
oder unter Vorbehalt des Schadenersatzes vom Vertrag zurückzutreten. Bei Wahl des Vertragsrücktrittes sind wir berechtigt, den tatsächlichen Schaden geltend zu machen
oder eine dem richterlichen Mäßigungsrecht nicht unterliegende Konventionalstrafe in der Höhe von 25% der Auftragssumme zu begehren.
1.7 Eigentumsvorbehalt - Sämtliche Waren bleiben bis zur Bezahlung des Kaufpreises einschließlich aller Nebenforderungen unser Eigentum. Der Käufer erklärt sich damit
einverstanden, dass alle Zahlungen, die er leistet, zuerst auf allfällige Schäden, dann auf Zinsen und sonstige Nebengebühren und erst zum Schluss auf die unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren verrechnet werden. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht ist ein Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung oder ander-
weitige Überlassung des Kaufgegenstandes unzulässig.
Sofern von dritter Seite auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren gegriffen werden sollte hat uns der Käufer dies unverzüglich (mittels eingeschriebenen Briefes) 
mitzuteilen. Befindet sich der Käufer in Zahlungsverzug so ist er verpflichtet auf unsere erste Aufforderung hin die Waren an einen von uns noch zu bestimmenden Ort zur
Sicherung des Eigentums zu hinterlegen oder an eine von uns bestimmte Anschrift zu übersenden.
1.8 Erfüllungsort und Gerichtsstand - Für alle aus dem Geschehen sich ergebenden Streitigkeiten einschließlich Zahlung gilt für beide Teile Korneuburg als Erfüllungsort
und Korneuburg als Gerichtsstand.

2.0 Kunden zu Lieferantenbeziehung
2.1 Namens- oder Adressänderungen; Zustellung - Der Kunde hat Änderungen seines Namen oder seiner Anschrift unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Schriftstücke 
gelten als dem Kunden zugegangen, wenn sie an seine zuletzt bekannt gegebene Anschrift gesandt wurden.
2.1 Datensicherheit - MMM-Software hat alle technisch möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die bei ihm gespeicherten Daten zu schützen. Sollte es
einem Dritten auf rechtswidrige Art und Weise gelingen, bei MMM-Software gespeicherte Daten in seine Verfügungsgewalt zu bringen bzw. diese weiter zu verwenden, so
haftet MMM-Software dem Kunden gegenüber nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten. In Abänderung davon gilt für Verbrauchergeschäfte: die Haftung von 
MMM-Software ist ausgeschlossen, wenn dieser oder eine Person, für welche er einzustehen hat, Sachschäden bloß leicht fahrlässig verschuldet hat.
2.2 Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen - Der Kunde ist verpflichtet, über technische, kaufmännische und personelle Angelegenheiten von MMM-Software
Stillschweigen zu bewahren.
2.3 Mängelrüge und Gewährleistung - Offensichtliche, d.h. insbesondere sichtbare Mängel an der gelieferten Ware einschließlich Transportschäden muss der
Vertragspartner unverzüglich bei Anlieferung, spätestens jedoch 2 Wochen nach Erhalt unter genauer Beschreibung schriftlich reklamieren. Bei Versäumnis dieser Frist sind
Gewährleistungsrechte wegen offensichtlichen Mängeln ausgeschlossen; alle übrigen Mängel sind gegenüber MMM-Software unverzüglich nach Entdeckung innerhalb der
Gewährleistungszeit von 6 Monaten geltend zu machen.
2.4 Einverständnis zu E-Mail-Werbung - Der Kunde erklärt sich einverstanden, von MMM-Software Werbung und Informationen betreffend Produkte und Services von 
MMM-Software in angemessenem Umfang per E-Mail zu erhalten. Dabei bleiben die Daten des Kunden einschließlich seines Namens und seiner E-Mail- Adresse ausschließ-
lich bei MMM-Software. Der Kunde kann diese Einverständniserklärung jederzeit schriftlich, per Fax oder E-Mail widerrufen.
2.5 Nutzung fremder Software - Bei Verwendung lizenzierter Software Dritter ist der Kunde verpflichtet, vor Verwendung dieser Software die ihm mit Abruf einsehbaren
Lizenzbestimmungen einzusehen und genauest einzuhalten. Für vom Kunden abgerufene Software, die als “Public Domain” oder als “Shareware” qualifiziert ist und die von 
MMM-Software nicht erstellt wurde, wird keinerlei Gewähr übernommen. Der Kunde hat die für solche Software vom Autor angegebenen Nutzungsbestimmungen und allfäl-
ligen Lizenzregelungen zu beachten und jede Weitergabe der Software an Dritte, auch deren kurzfristige Überlassung, zu unterlassen. Jedenfalls hält der Kunde MMM-
Software vor Ansprüchen wegen Verletzung obiger Verpflichtungen des Kunden zur Gänze schad- und klaglos.

3.0 Lieferung und Erstellung von Software
3.1 Leistungsumfang - Bei individuell von MMM-Software erstellter Software ist der Leistungsumfang durch eine von beiden Vertragsparteien gegengezeichnete
Leistungsbeschreibung (Systemanalyse) bestimmt. Die Lieferung umfasst den auf den bezeichneten Anlagen ausführbaren Programmcode und eine Programmbeschreibung.
Die Rechte an den Programmen und der Dokumentation verbleiben zur Gänze bei MMM-Software, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
3.2 Gewährleistung - MMM-Software übernimmt Gewähr dafür, dass die gelieferte Software der aktuellen Gesetzesgrundlage für die in der Software behandelten Themen 
entspricht.
MMM-Software übernimmt keine Gewähr dafür, dass die gelieferte Software mit anderen Programmen des Kunden zusammenarbeitet, - ununterbrochen und fehlerfrei läuft
oder dass alle Softwarefehler behoben werden können. Bei Unternehmergeschäften ist die Gewährleistung auf reproduzierbare (laufend wiederholbare) Mängel in der
Programmfunktion beschränkt.
3.3 Haftung für vom Kunden beigestellte Elemente - Vom Kunden beigestellte Elemente wie Logos, Texte, Elemente des Corporate Designs des Auftraggebers etc. blei-
ben im Eigentum des Kunden; MMM-Software erwirbt keinerlei Rechte daran. Der Kunde sichert zu, über alle erforderlichen Rechte zu verfügen, und hat MMM-Software von
allen Folgen allenfalls erfolgter Rechtsverletzungen (z. B. Eingriff in das Urheberrecht Dritter) hinsichtlich von vom Kunden beigestellter Elemente vollständig schad- und klag-
los zu halten.
3.4 Keine Prüfungspflicht von MMM-Software - MMM-Software ist nicht verpflichtet, beigestellte Elemente, insbesondere auch Inhalte des Kunden, auf ihre Übereinstim-
mung mit Rechtsvorschriften zu prüfen, kann jedoch die Verbreitung dieser Inhalte bei Verdacht von Verletzungen verweigern.
3.5 Nutzung fremder Software - Für jeden Erwerb von Software von MMM-Software gilt Punkt. 2.5 entsprechend.

4.0 Sonstige Bestimmungen
4.1 Anwendbares Recht - Soweit gesetzlich nicht ausgeschlossen, gelten die zwischen Vollkaufleuten anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen. Diese Bestimmung gilt
nicht für Verbrauchergeschäfte. Es gilt österreichisches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts und nicht zwingender Verweisungsnormen.
4.2 Schriftform - Änderungen und Ergänzungen dieser AGB sowie des Auftrages oder sonstiger Vertragsbestandteile bedürfen der Schriftform (dem Schriftformerfordernis
wird auch durch unterschriebenes Telefax Rechnung getragen); mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Dieser Abschnitt 15.2 gilt nicht gegenüber Verbrauchern.
4.3 Schriftform für Mitteilungen des Kunden - Alle dieses Vertragsverhältnis betreffenden Mitteilungen und Erklärungen des Kunden haben schriftlich zu erfolgen.
4.4 Überbindung des Vertrages - MMM-Software ist ermächtigt, ihre Pflichten oder den gesamten Vertrag mit schuldbefreiender Wirkung einem Dritten zu überbinden. Das
gilt nicht für Verbrauchergeschäfte. Für Verbrauchergeschäfte gilt: MMM-Software ist auf eigenes Risiko ermächtigt, andere Unternehmen mit der Erbringung von Leistungen
aus diesem Vertragsverhältnis zu beauftragen.
4.5 Überlassung an Dritte - Die Nutzung der vertraglichen Dienstleistung durch Dritte, sowie die entgeltliche Weitergabe dieser Dienstleistungen an Dritte bedarf der 
ausdrücklichen, und - außer gegenüber Verbrauchern - schriftlichen Zustimmung von MMM-Software. Sofern ein Wiederverkauf vereinbart wurde, sind Wiederverkäufer jeden-
falls zur Überbindung dieser Geschäftsbedingungen an ihre Vertragspartner verpflichtet und stellen MMM-Software diesbezüglich schad- und klaglos.
4.6 Keine normative oder interpretative Bedeutung der Überschriften - Überschriften in diesen Geschäftsbedingungen dienen lediglich der Übersichtlichkeit und haben
keine normative Bedeutung und begrenzen oder erweitern nicht den Anwendungsbereich dieser Geschäftsbedingungen und dienen nicht der Interpretation.
4.7 Salvatorische Klausel - Die allfällige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Geltung der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt. An die Stelle
der unwirksamen Bestimmung tritt - außer gegenüber Konsumenten - eine wirksame, die der unwirksamen Bestimmung nach deren Sinn und Zweck wirtschaftlich am näch-
sten kommt.




